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RESOLUTION 67/76

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 184 Stim-
men bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/415, Ziff. 7)277:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armeni-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Be-
nin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia,
Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesi-
en, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Arabische Republik Syrien, Indien, Mauritius.

67/76. Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffenversuchsexplosionen und aller anderen nuklearen
Explosionen einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen
leistet, und davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung eines systematischen Pro-
zesses ist, der zur nuklearen Abrüstung führt,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution 50/245 vom 10. September 1996 verabschiedete
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. September 1996 zur Unterzeichnung auf-
gelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierbarer Vertrag ein grundlegendes Rechtsinstru-
ment auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen darstellt und dass
nach mehr als 15 Jahren sein Inkrafttreten dringender denn je ist,

ermutigt durch die Tatsache, dass 183 Staaten, darunter 41 der 44 Staaten, deren Ratifikation für das In-
krafttreten des Vertrags erforderlich ist, den Vertrag unterzeichnet haben, und es begrüßend, dass 157 Staa-
ten, darunter 36 der 44 Staaten, deren Ratifikation für das Inkrafttreten des Vertrags erforderlich ist, davon
3 Kernwaffenstaaten, den Vertrag ratifiziert haben,

277 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Algerien,
Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Belgi-
en, Belize, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti,
Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroati-
en, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Sa-
moa, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zypern.
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unter Hinweis auf ihre Resolution 66/64 vom 2. Dezember 2011,

unter Begrüßung der im Konsens verabschiedeten Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Folge-
maßnahmen der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen278, in denen unter anderem bekräftigt wird, wie entscheidend wichtig das In-
krafttreten des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen als ein Kernstück des internatio-
nalen Regimes für nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, und in denen konkrete
Maßnahmen enthalten sind, die zur Unterstützung des Inkrafttretens des Vertrags zu treffen sind,

unter Hinweis auf die Schlusserklärung, die von der im Einklang mit Artikel XIV des Vertrags am
23. September 2011 in New York abgehaltenen siebenten Konferenz zur Erleichterung des Inkrafttretens des
Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen verabschiedet wurde, und feststellend, dass sich
die Aussichten auf eine Ratifikation in mehreren Anlage-2-Ländern verbessert haben,

unter Begrüßung der auf der Ministertagung am 27. September 2012 in New York verabschiedeten Ge-
meinsamen Ministererklärung zum Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen279,

1. betont, wie überaus wichtig und dringlich es ist, den Vertrag über das umfassende Verbot von Nu-
klearversuchen280 ohne Verzug und Vorbedingungen zu unterzeichnen und zu ratifizieren, damit er möglichst
bald in Kraft treten kann;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der Arbeit der Vorbereitungskommission für die
Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, insbesondere zu ihren Bemü-
hungen, sicherzustellen, dass das Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein wird, den Verifikations-
erfordernissen des Vertrags bei seinem Inkrafttreten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags gerecht zu werden;

3. unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf die Fertigstellung aller Elemente des Verifika-
tionsregimes aufrechterhalten werden muss;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, weder Kernwaffenversuchsexplosionen noch andere nu-
kleare Explosionen durchzuführen, an ihren diesbezüglichen Moratorien festzuhalten und alles zu unterlas-
sen, was dem Ziel und Zweck des Vertrags zuwiderlaufen könnte, wobei sie betont, dass diese Maßnahmen
nicht dieselbe dauerhafte und rechtsverbindliche Wirkung wie das Inkrafttreten des Vertrags haben;

5. erinnert an die Resolutionen des Sicherheitsrats 1718 (2006) vom 14. Oktober 2006 und 1874
(2009) vom 12. Juni 2009, betont, wie wichtig ihre Durchführung ist, und bekräftigt ihre nachdrückliche Un-
terstützung für die Sechs-Parteien-Gespräche;

6. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht unterzeichnet haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten erforderlich ist, nachdrücklich auf, ihn so bald wie möglich zu unter-
zeichnen und zu ratifizieren;

7. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere
diejenigen, deren Ratifikation für sein Inkrafttreten erforderlich ist, nachdrücklich auf, den Ratifikationspro-
zess zu beschleunigen, damit er möglichst bald erfolgreich abgeschlossen werden kann;

8. begrüßt es, dass der Vertrag seit ihrer früheren Resolution zu diesem Thema von Indonesien, ei-
nem Staat, dessen Ratifikation für das Inkrafttreten des Vertrags erforderlich war, und von Guatemala ratifi-
ziert wurde und damit bedeutende Schritte auf dem Weg zum baldigen Inkrafttreten des Vertrags unternom-
men wurden, und begrüßt außerdem die Unterzeichnung des Vertrags durch Niue;

9. begrüßt es außerdem, dass einige der Staaten, deren Ratifikation des Vertrags für sein Inkrafttre-
ten noch erforderlich ist, kürzlich ihre Absicht erklärt haben, den Ratifikationsprozess voranzutreiben und
abzuschließen;

278 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), Teil I, Conclusions and recommendations for follow-on actions.
279 A/67/515, Anlage.
280 Siehe Resolution 50/245 und A/50/1027. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 1998 II S. 1210.
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10. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch weiterhin auf höchster politischer Ebene mit die-
ser Frage zu befassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, den Beitritt zu dem Vertrag durch bilaterale und
gemeinsame Informationsprogramme, Seminare und andere Mittel zu fördern;

11. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der Vorbereitungskommission für die Organisa-
tion des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen Bericht über die Maßnahmen zu
erstellen, die die Ratifikationsstaaten des Vertrags im Hinblick auf seine Universalität getroffen haben, sowie
darüber, wie den Staaten auf Antrag Hilfe bei den Ratifikationsverfahren gewährt werden kann, und der Ge-
neralversammlung diesen Bericht auf ihrer achtundsechzigsten Tagung vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt „Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/77

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/416, Ziff. 8)281.

67/77. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das vollständige und wirksame Verbot bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung
solcher Waffen282 165 Vertragsstaaten angehören, darunter alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

in Bekräftigung ihrer Aufforderung an alle Unterzeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht
ratifiziert haben, dies unverzüglich zu tun, und mit der Aufforderung an diejenigen Staaten, die das Überein-
kommen nicht unterzeichnet haben, möglichst bald Vertragsstaaten zu werden und dadurch zur Herbeifüh-
rung der Universalität des Übereinkommens beizutragen,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Übereinkommens aufgefordert hat, sich an der Um-
setzung der Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen der Vertragsparteien des Übereinkommens zu be-
teiligen, namentlich auch an dem Informations- und Datenaustausch, der in der Schlusserklärung der Dritten
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die
Vernichtung solcher Waffen, später geändert durch die Schlusserklärung der Siebenten Überprüfungskonfe-
renz, vereinbart wurde, und der im Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen angesiedelten Gruppe für die Un-
terstützung der Durchführung die entsprechenden Informationen und Daten nach dem einheitlichen Verfah-
ren jährlich spätestens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen,

es begrüßend, dass in den Schlusserklärungen der Vierten, Sechsten und Siebenten Überprüfungskon-
ferenz erneut bekräftigt wurde, dass nach Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer (bio-
logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Entwicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Um-
ständen effektiv untersagt sind,

anerkennend, wie wichtig die laufenden Anstrengungen der Vertragsstaaten zur Stärkung der interna-
tionalen Zusammenarbeit, der Hilfe und des weitestmöglichen Austauschs im Bereich Biowissenschaften
und -technologie für friedliche Zwecke sind, sowie anerkennend, dass zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit noch Probleme und Hindernisse überwunden werden müssen, und ferner anerkennend, wie

281 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Ungarn.
282 United Nations, Treaty Series, Vol. 1015, Nr. 14860. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1983 II S. 132; LGBl.
1991 Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.




